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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.2002

Norm

ABGB §1440 Satz2 C

Rechtssatz

Hat der Beauftragte für den Auftraggeber eingenommene Geldbeträge an diesen herauszugeben, so steht einer

Aufrechnung mit Gegenforderungen aus dem selben Vertragsverhältnis das Verbot des §1440 Satz2 ABGB jedenfalls

dann nicht entgegen, wenn diese früher entstanden sind.
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